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Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat


Zur Sitzung am 25. April 2008
Gegenstand:
Erstellung eines Baulandreservekatasters (Leerflächen und Verdichtungsreserven) als Vorarbeit zu verstärktem Management einer ressourcenschonenden Stadtentwicklung (siehe zweiten Antrag zur Umsetzung)
Anmerkung
Aufgrund des Sachverhalts, dass Dringlichkeitsanträgen der PUK praktisch durchwegs die Dringlichkeit nicht zuerkannt wird, beschreiten wir zumindest versuchsweise einen anderen Weg. Der vorliegende Antrag wird mit der Bitte um Aufnahme auf die Tagesordnung des nächsten Planungsausschusses an dessen Vorsitzenden gesandt, um einer Diskussion unterzogen zu werden. Die weiteren Schritte richten sich dann nach den Ergebnissen dieser Diskussion.
Sachverhalt
· Realistisch gesehen kann die weltweit fortschreitende Urbanisierung nicht aufgehalten werden. Was aber als extrem wichtig betrachtet wird, ist diese Urbanisierung möglichst ressourcenschonend zu bewerkstelligen, was derzeit aber keineswegs erfolgt.

· Einige Ziele der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), dargestellt im ÖREK2001, nämlich Verdichtung und Verringerung zurückzulegender Distanzen, erfordern gegenüber der in der Nachkriegszeit eingeleiteten Praxis der Flächenexpansion eine Kehrtwende. Diese Kehrtwende kann unter Nutzung der üblichen Instrumente der Raumordnung nur unzureichend bewirkt werden.
· Es gibt für Gemeinden weitere strategische Möglichkeiten der aktiven Bodenpolitik. Einige Beispiele: durch den Ankauf oder den Tausch von Liegenschaften; die Weitergabe an Bauwillige; Einrichtung von Bodenbeschaffungsfonds und Baulandsicherungsgesellschaften; Nutzen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der „Vertragsraumordnung“ (etwa Zeitpunkt der Widmungs- bzw. Nutzungsrealisierung nicht mehr allein den Grundeigentümern zu überlassen, sondern innerhalb einer bestimmten Frist eine Bebauung oder – wenn kein Eigenbedarf vorliegt – einen Verkauf an die Gemeinde oder eine entschädigungslose Rückwidmung zu erwirken).

· Der Nutzen der Erreichung der strategischen Ziele der ÖROK ist für Gemeinden sehr hoch: Verringerung der Kosten des Infrastrukturausbaus und seiner Erhaltung (Ver- und Entsorgungsleitungen; Straßenbau; höhere Wirtschaftlichkeit des Öffentlichen Verkehrs), geringerer Landschaftsverbrauch, Sicherung und Förderung leistbaren Wohnens, Erhaltung und Entwicklung der Kultur- und Naturlandschaft, Attraktivierung des Tourismus.
· Ein Beispiel einer gelungenen Vorgehensweise findet sich einer Projektskizze des Institut für Ländliche Strukturforschung betreffend Nassau und Katzenelnbogen (BRD nähe Koblenz) http://www.bad-ems.de/home/integrierte_laendl_entwicklung/integrierte_laendliche_entwicklung_in_der_verbandsgemeinde_bad_ems/projekteskizzen.pdf.
· Klosterneuburg hat durch das Örtliche Entwicklungskonzept bereits eine strategische Basis für die Raumordnung gelegt (ÖEK; siehe http://www.klosterneuburg.at/stadtplanung/FrameSet_oek.htm). Es gibt eine verbindliche Grünland-/Bauland-Bilanz. Inzwischen gibt es einen Freiflächenkataster für Grünflächen und in Ausarbeitung ein Baumkataster – beides gedacht zur wirkungsvolleren Erhaltung der innerstädtischen Grünbereiche. Für Teilbereiche von Klosterneuburg – etwa das Viertel um den Renninger – wurden wertvolle Untersuchungen begonnen, die raumplanerische Visionen einer möglichen Entwicklung beinhalten. Was jedoch als Planungsgrundlage für aktives Flächenmanagement fehlt, ist ein bis auf Einzelgrundstücke heruntergebrochenes Kataster der Baulandreserven (völlig unbebaute Grundstücke im Bauland/“Leerflächen“) und der Verdichtungsreserven (Grundstücke, wo die Bebaubarkeit/Nutzung noch nicht ausgeschöpft ist/“Verdichtungsflächen“) für das gesamte Gemeindegebiet.
· Verwiesen sei auf ein Diskussionspapier des Department Umwelt- und Planungsrecht 11/2005 „Fächerübergreifend-strategische Aspekte einer Politik der Flächenrezyklierung – Geosystematik, Nutzung, Eigentum, soziales Bodenrecht“ von Fabian Thiel, April 2005
(siehe http://www.ufz.de/data/Disk_Papier_2005-112600.pdf).
· Umgang mit diesem Datenmaterial: siehe Antrag 2
.

Antrag

Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Erstellung eines Baulandreservekatasters (Leerflächen- und Verdichtungsreserven) wird grundsätzlich beschlossen um das Potenzial der inneren Stadt-Entwicklung (Verdichtungspotenzial) in einem ersten Schritt zu erfassen. Die erforderlichen Projekt- sowie etwaige Personal- und Sachkosten sind zu ermitteln und in einem Nachtragsbudget zur Verfügung zu stellen. Als Projektträger und Projektverantwortliche Stelle ist das Referat IV/1 Baubehörde & Stadtentwicklung vorzusehen

Begründung der Dringlichkeit

Die Wichtigkeit überwiegt bei weitem – die Dringlichkeit ist eigentlich seit Jahrzehnten gegeben. Anlässlich der NÖ Initiative „Unser Boden“ könnte jedoch ein eingebrachtes Projekt Förderungen lukrieren.

Dringlichkeitsantrag an den Gemeinderat


Zur Sitzung am 25. April 2008

Gegenstand:
Schaffung eines Arbeitskreises zur Stadterneuerung
(u.a. auf Basis Antrag zu Baulandreservekataster)
Anmerkung
Aufgrund des Sachverhalts, dass Dringlichkeitsanträgen der PUK praktisch durchwegs die Dringlichkeit nicht zuerkannt wird, beschreiten wir zumindest versuchsweise einen anderen Weg. Der vorliegende Antrag wird mit der Bitte um Aufnahme auf die Tagesordnung des nächsten Planungsausschusses an dessen Vorsitzenden gesandt, um einer Diskussion unterzogen zu werden. Die weiteren Schritte richten sich dann nach den Ergebnissen dieser Diskussion.

Sachverhalt
· Zu beobachten ist, dass über Baugeschehen bzw. Stadtentwicklung öffentlich erst diskutiert wird, wenn sich jemand gestört fühlt. BürgerInneninitiativen bilden sich, sind teilweise in der Verfolgung ihrer Ziele erfolgreich. Die „Strohfeuer“ verlöschen bald, „Nachhaltigkeit“ in der Lösung der anstehenden Grundprobleme ist nicht zu beobachten, ein ähnliches Problem erscheint bald an anderer Stelle.

· Auf Initiative der Wirtschaftskammer finden äußerst begrüßenswerte Aktivitäten einer Arbeitsgruppe „Ideenwerkstatt“ statt, die periodisch der Öffentlichkeit berichtet. Solche Aktivitäten sollten auf eine breite Basis gestellt werden, die allen interessierten BürgerInnen offen steht und z.B. von den Ortsvorstehungen moderiert werden. Beispiele wie die Diskussionen um Lärmschutzplanungen der ÖBB in Höflein stoßen auf reges Interesse. Es geht also nicht darum, bestehende Initiativen zu diskreditieren, sondern wenn möglich zu integrieren und eine kommunale Legitimierung zu schaffen.
· Dazu ein Auszug aus dem Stadtentwicklungsplan Wien 2005 („STEP05“): „Die Beteiligung der BürgerInnen und das Nutzen des gesamten kreativen Potenzials als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie sind die Hauptziele der politischen Partizipation. Im Bereich der Planung wird Partizipation als intensive Zusammenarbeit verschiedener AkteurInnen und BewohnerInnen der Stadt verstanden sowie als ein Instrument zur Erzielung des Interessenausgleichs und Konsenses in einem Planungsprozess eingesetzt“. Wenn Beteiligung planungsbegleitend und kontinuierlich vorgesehen wird, steigt die Identifikation mit dem Ergebnis (siehe http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/step/pdf/step-kapitel2-2.pdf).
· Planung des Öffentlichen Raumes und Gestaltung von lebendigen Zentren als Angelegenheiten hoher Wichtigkeit erfordern nicht nur die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch eine professionelle Begleitung durch entsprechende Fachleute, die in der Lage sind, Rohdaten wie etwa einen Baulandreservekataster (siehe entsprechenden Antrag) oder demographische Entwicklung entsprechend zu interpretieren und vielfältige Impulse zu verdichten. Ohne solche unterstützenden Leistungen aus der Stadtgemeinde kann eine Verankerung der Konzepte und ein Mittragen durch die Bevölkerung nicht sichergestellt werden. Andererseits muss klar gesagt werden, dass Planungsfachleute allein eine breite Akzeptanz auch nicht bewirken können, was sich wiederholt gezeigt hat. Daher ist Dialog unter Teilnahme aller, also von BürgerInnen, VertreterInnen von Politik, Wirtschaft, Interessensgemeinschaften, Stadtverwaltung und selbstverständlich Fachleuten der Raumplanung unerlässlich. Die damit geschaffene Vertrauensbasis ist auch die wichtigste Voraussetzung für eine Kooperation bei der Umsetzung.

· Prioritäres Ziel eines Arbeitskreises „Stadterneuerung“ wäre die Erarbeitung von Vorschlägen und Projektansätzen zu einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Stadtentwicklung, in der die Daseinsgrundfunktionen (Wohnen, Versorgen, Erholen, Gesundheit, Soziales, Arbeiten, Bilden) nachhaltig und kleinräumig ermöglicht werden.
.

Antrag

Der Gemeinderat möge beschließen:

Die Bildung eines Arbeitskreises „Stadterneuerung“ im Sinne des Sachverhalts wird grundsätzlich beschlossen. Die erforderlichen Projekt- sowie etwaige Personal- und Sachkosten sind zu ermitteln und in einem Nachtragsbudget zur Verfügung zu stellen.

Als Projektträger und projektverantwortliche Stelle ist das Referat IV/1 Baubehörde & Stadtentwicklung vorzusehen. Berichte ergehen über den Planungsausschuss an den Gemeinderat.
Begründung der Dringlichkeit

Die Wichtigkeit überwiegt bei weitem – die Dringlichkeit ist eigentlich seit Jahrzehnten gegeben. Anlässlich der NÖ Initiative „Unser Boden“ könnte jedoch ein eingebrachtes Projekt Förderungen lukrieren.
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